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Ergänzungsblätter zum Buch

NÖ Gemeindeordnung 1973
4. Auflage

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen:
LGBl. Nr. 34/2020 (Art. 1 NÖ COVID-19-Gesetz; Ltg.-1051/A-1/81-2020)
LGBl. Nr. 35/2020 (Ltg.-1052/A-1/82-2020)

§ 44 Abs. 4 wurde angefügt:

(4) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (z. B. das tägliche Leben
der Allgemeinheit einschränkende Maßnahmen nach dem Epidemiegesetz
1950 oder Katastrophen) kann von der Mindesthäufigkeit von Sitzungen im
Sinne des Abs. 2 abgesehen werden.

§ 51 Abs. 6 wurde angefügt:

[bis 31.12.2020]
(6) Für die Dauer der Geltung von Maßnahmen betreffend die COVID-19-

Pandemie, längstens jedoch bis zum 31.12.2020, ist eine Beschlussfassung
im Umlaufweg oder, bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen, in einer
Videokonferenz zulässig. Zu einem solchen Beschluss ist die einfache Mehr-
heit aller Mitglieder des Gemeinderates erforderlich, wenn jedoch für die
betreffende Angelegenheit strengere Mehrheitserfordernisse vorgesehen
sind, deren Einhaltung. Zur Beschlussfassung im Umlaufweg hat der Bür-
germeister den Beschlussantrag samt den erforderlichen Sachverhaltsunter-
lagen unter Setzung einer Frist, die mindestens 5 Tage ab Übermittlung der
Beschlussunterlagen beträgt, allen übrigen Gemeinderatsmitgliedern schrift-
lich zuzuleiten. Die Übermittlung kann auch in jeder technisch möglichen
Weise übermittelt werden, wenn das Mitglied des Gemeinderates dieser Über-
tragungsart zugestimmt hat. Diese haben ihre Stimme schriftlich mit Angabe
des Datums der Entscheidung abzugeben und an den Bürgermeister inner-
halb der von ihm gesetzten Frist zu übermitteln. Das Ergebnis einer Be-
schlussfassung im Umlaufweg ist allen Gemeinderäten bekanntzugeben.
Gegen-, Abänderungs- und Zusatzanträge sind im Umlaufweg nicht möglich.
Die im Wege eines Umlaufs sowie im Rahmen einer Videokonferenz getroffe-
nen Beschlüsse sind an der Amtstafel oder auf der Homepage der Gemeinde
kundzumachen. Ausgenommen davon sind jene Gegenstände, die in einer
nichtöffentlichen Sitzung behandelt wurden. Auch über eine Beschlussfas-
sung im Umlaufweg oder in einer Videokonferenz ist ein Sitzungsprotokoll zu
führen, § 53 ist dabei sinngemäß anzuwenden. Bei der Beschlussfassung im
Umlaufweg hat das Sitzungsprotokoll allfällige Stellungnahmen zu enthalten.
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§ 56 Abs. 4 wurde angefügt:
(4) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (§ 44 Abs. 4) ist eine

Beschlussfassung im Umlaufweg oder, bei Vorliegen der technischen Vor-
aussetzungen, in einer Videokonferenz zulässig. Zu einem solchen Beschluss
ist die einfache Mehrheit aller Mitglieder des Gemeindevorstandes erforder-
lich. Zur Beschlussfassung im Umlaufweg hat der Vorsitzende den Be-
schlussantrag samt den erforderlichen Sachverhaltsunterlagen unter Setzung
einer Frist, die mindestens 5 Tage ab Übermittlung der Beschlussunterlagen
beträgt, allen übrigen Gemeindevorstandsmitgliedern schriftlich zuzuleiten.
Die Übermittlung kann auch in jeder technisch möglichen Weise übermittelt
werden, wenn das Mitglied des Gemeindevorstandes dieser Übertragungsart
zugestimmt hat. Diese haben ihre Stimme schriftlich mit Angabe des Datums
der Entscheidung abzugeben und an den Vorsitzenden innerhalb der von ihm
gesetzten Frist zu übermitteln. Das Ergebnis einer Beschlussfassung im Um-
laufweg ist allen Mitgliedern des Gemeindevorstandes bekanntzugeben. Auch
über eine Beschlussfassung im Umlaufweg oder in einer Videokonferenz ist
ein Sitzungsprotokoll zu führen, Abs. 3 ist dabei sinngemäß anzuwenden. Bei
der Beschlussfassung im Umlaufweg hat das Sitzungsprotokoll allfällige Stel-
lungnahmen zu enthalten.

§ 57 Abs. 6 wurde angefügt:

(6) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (§ 44 Abs. 4 ist eine
Beschlussfassung im Umlaufweg oder, bei Vorliegen der technischen Vor-
aussetzungen, in einer Videokonferenz zulässig. Zu einem solchen Beschluss
ist die einfache Mehrheit aller Mitglieder des Gemeinderatsausschusses er-
forderlich. Zur Beschlussfassung im Umlaufweg hat der Vorsitzende den
Beschlussantrag samt den erforderlichen Sachverhaltsunterlagen unter Set-
zung einer Frist, die mindestens 5 Tage ab Übermittlung der Beschlussunter-
lagen beträgt, allen übrigen Ausschussmitgliedern schriftlich zuzuleiten. Die
Übermittlung kann auch in jeder technisch möglichen Weise übermittelt wer-
den, wenn das Mitglied des Gemeinderatsausschusses dieser Übertragungs-
art zugestimmt hat. Diese haben ihre Stimme schriftlich mit Angabe des Da-
tums der Entscheidung abzugeben und an den Vorsitzenden innerhalb der
von ihm gesetzten Frist zu übermitteln. Das Ergebnis einer Beschlussfassung
im Umlaufweg ist allen Mitgliedern des Gemeinderatsausschusses bekannt-
zugeben. Auch über eine Beschlussfassung im Umlaufweg oder in einer Vi-
deokonferenz ist ein Sitzungsprotokoll zu führen, Abs. 5 ist dabei sinngemäß
anzuwenden. Bei der Beschlussfassung im Umlaufweg hat das Sitzungspro-
tokoll allfällige Stellungnahmen zu enthalten.

§ 59 Abs. 3 wurde angefügt:

[bis 31.12.2020]
(3) Kann die öffentliche Kundmachung einer Verordnung nicht durch An-

schlag an der Amtstafel erfolgen (Abs. 1) oder kann die Verordnung nicht zur
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öffentlichen Einsicht aufgelegt werden (Abs. 2), weil die Amtstafel oder die
der Auflage dienenden Räume des Gemeindeamtes aufgrund der Maßnahmen
betreffend die COVID-19-Pandemie nicht öffentlich zugänglich sind, hat die
Kundmachung durch Veröffentlichung der Verordnung auf der Homepage der
Gemeinde im Internet zu erfolgen. Die Kundmachung muss auf der Startseite
unmittelbar ersichtlich sein und der Beginn und das Ende der Kundmachung
müssen dauerhaft nachvollziehbar sein.

§ 64 Abs. 4 wurde angefügt:
(4) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (§ 44 Abs. 4) oder der

Dauer der Geltung von Maßnahmen betreffend die COVID-19-Pandemie ver-
längert sich die Frist nach Abs. 1 um 12 Wochen. Dauern die Maßnahmen
betreffend die COVID-19-Pandemie über diesen Zeitraum hinaus an, kann die
Landesregierung durch Verordnung abweichende Fristen festlegen.

§ 73 Abs. 6 wurde angefügt:

(6) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (§ 44 Abs. 4) kann von
der Frist zur Vorlage an den Gemeinderat abgewichen werden. Die öffentliche
Einsicht in den Entwurf ist in jeder technisch möglichen Weise zu gewähren.

§ 79 Abs. 1a wurde eingefügt:

[bis 31.12.2021]
(1a) Bis zum 31.12.2021 beträgt der in Abs. 1 genannte Prozentsatz 20%.

Kassenkredite dürfen nicht zur Bedeckung von Investitionsmaßnahmen ver-
wendet werden.

§ 83 Abs. 6 wurde angefügt:

(6) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (§ 44 Abs. 4) kann von
der Frist zur Vorlage an den Gemeinderat abgewichen werden. Die öffentliche
Einsicht in den Entwurf ist in jeder technisch möglichen Weise zu gewähren.

§ 84 Abs. 2 wurde angefügt:

[bis 31.12.2020]
(2) Von der in Abs. 1 genannten Frist kann für die Dauer der Geltung von

Maßnahmen betreffend die COVID-19-Pandemie abgewichen werden. Diesfalls
hat der Bürgermeister der Landesregierung den Entwurf des Rechnungsab-
schlusses vorzulegen. Liegt zu dem im Abs. 1 genannten Termin noch kein
Entwurf des Rechnungsabschlusses vor, hat der Bürgermeister die Landes-
regierung darüber unverzüglich zu informieren. Die Beschlussfassung des
Gemeinderates über den Rechnungsabschluss hat in der Folge so bald wie
möglich zu erfolgen. Der vom Gemeinderat beschlossene Rechnungsab-
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schluss ist unverzüglich der Landesregierung vorzulegen. In der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates, in der der Rechnungsabschluss be-
schlossen wird, ist gesondert darauf hinzuweisen, ob sich gegenüber dem
bereits übermittelten Entwurf des Rechnungsabschlusses noch Veränderun-
gen ergeben haben. Die Niederschrift ist der Landesregierung unverzüglich
vorzulegen.

§ 98 Abs. 4 wurde angefügt:

[bis 31.12.2020]
(4) Wahlen im Umlaufweg oder in einer Videokonferenz (§ 51 Abs. 6) sind

nicht zulässig.

§ 112 Abs. 5 wurde angefügt:

[bis 31.12.2020]
(5) Eine Beschlussfassung nach Abs. 3 im Umlaufweg oder in einer Video-

konferenz ist nicht zulässig.

§ 120 Abs. 3 wurde angefügt:

[bis 31.12.2020]
(3) Für die Dauer der Geltung von Maßnahmen betreffend die COVID-19-

Pandemie verlängern sich die Fristen nach § 96 Abs. 1, § 98 Abs. 1, § 112 Abs.
3 und § 115 um jeweils 12 Wochen. Dauern die Maßnahmen betreffend die
COVID-19-Pandemie über diesen Zeitraum hinaus an, kann die Landesregie-
rung durch Verordnung abweichende Fristen festlegen.

§ 126 Abs. 4 bis Abs. 6 wurden angefügt:
(4) (Verfassungsbestimmung) § 120 Abs. 3 in der Fassung des Landesge-

setzes LGBl. Nr. 34/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft. § 98
Abs. 4 und § 112 Abs. 5 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 34/2020
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 98 Abs. 4, § 112
Abs. 5 und § 120 Abs. 3 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(5) § 44 Abs. 4, § 51 Abs. 6, § 56 Abs. 4, § 57 Abs. 6, § 59 Abs. 3, § 64
Abs. 4, § 73 Abs. 6, § 83 Abs. 6 und § 84 Abs. 2 in der Fassung des Landesge-
setzes LGBl. Nr. 34/2020 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in
Kraft. § 51 Abs. 6, § 59 Abs. 3, § 84 Abs. 2 und die Absatzbezeichnung des
§ 84 Abs. 1 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(6) § 79 Abs. 1a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.


